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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Die nachfolgend genannten und durch Beschluss des Rates der Gemeinde Gangelt vom 
08.07.2025 durchgeführten Straßenbenennungen werden hiermit öffentlich bekannt 
gemacht:   

Baugebiet „Gangelt-Stahe, Bebauungsplan Nr. 85, „Im Heyerfeld“ 
 

„Am Heyerfeld“ 
„Staher Heide“ 
 
Zur genaueren Lagebestimmung der einzelnen Straßenbezeichnungen kann ein 
Kartenauszug beim Ordnungsamt der Gemeinde Gangelt, Zimmer 104, eingesehen werden.   
 
 
Gangelt, den 16.07.2025  
Gemeinde Gangelt  
Der Bürgermeister 
 
 
 
Willems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 05.08.2025 vollzogen. 
 

http://www.gangelt.de/
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Bekanntmachung 

 
über das Recht zur Einsicht in das Wählerverzeichnis, die Erteilung von 

Wahlscheinen und das Wahlrecht für nichtmeldepflichtige Unionsbürger für die 
Kommunalwahlen in der Gemeinde Gangelt am 14. September 2025 

 
1. Das Wählerverzeichnis zu den Kommunalwahlen in der Gemeinde Gangelt für die Stimmbezirke der Gemeinde Gangelt 

wird in der Zeit vom 25. bis zum 29. August 2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten in der  

Gemeinde Gangelt, Fachbereich Ordnung, Soziales und Wahlen, Burgstraße 10, Zimmer 108, 52538 Gangelt 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 

eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 

anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 

denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 

Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 

gem. § 51 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 

Einsichtnahme ist durch Datensichtgeräte möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 

einen Wahlschein hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätestens am     29. 
August 2025 bis 12:00 Uhr, beim Bürgermeister Fachbereich Ordnung, Soziales und Wahlen, Burgstraße 10, 
Zimmer 108, 52538 Gangelt Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt 

werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen 

oder anzugeben. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 24. August 2025 eine 

Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen sowie für eine gegebenenfalls erforderlich werdende Stichwahl für die 

Bürgermeister- und/oder Landratswahl. Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins für die Kommunalwahlen. 

In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk/Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 

Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm 

gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der Öffnungszeiten bei der 

Gemeindebehörde, Fachbereich Ordnung, Soziales und Wahlen, Burgstraße 10, Zimmer 104, 52538 Gangelt zur 

Einsichtnahme aus. 

Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlberechtigt zu sein, müssen 

Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu 

können. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die einen Wahlschein und 

Briefwahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen in seinem/ihrem Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Stimmbezirk des Wahlbezirks oder durch Briefwahl teilnehmen. 
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5. Auf Antrag erhalten Wahlschein und Briefwahlunterlagen 

• in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene, 

(a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 

Wählerverzeichnis bis zum 24. August 2025 oder die Einspruchsfrist bis zum 29. August 2025 

versäumt haben,  

(b) wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist 

entstanden ist, 

(c) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 

Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

Für die Kommunalwahlen werden nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte noch bis zum 16. Tag 

vor der Wahl (29. August 2025) von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen, wenn sich ihre 

Wahlberechtigung bis zu diesem Tag durch Eintragung in das Melderegister herausstellt. 

Wahlscheine können mündlich oder schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  

Die Schriftform gilt auch durch Telefax oder E-Mail gewahrt. Ein telefonischer gestellter Antrag ist unzulässig.  

 

Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt werden, die 

• in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum 12. September 2025, 15:00 Uhr, im Fall nachweislich 

plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 

Schwierigkeiten möglich macht, noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. Wahlberechtigte, die glaubhaft 

versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zugegangen sind, können bis zum Tag vor der 
Wahl, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen. 

• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, aber aus den oben unter a) bis c) genannten Gründen 

Wahlscheine erhalten können, bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 

dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen, die 

mindestens 16 Jahre alt sein muss. 

 

6. Mit dem Wahlschein für die Kommunalwahlen erhalten die Wahlberechtigten zu den Gemeinde- und Kreiswahlen 

(Bürgermeisterwahl, Ratswahl, Landratswahl, Kreistagswahl) 

• den für alle vier Wahlen geltenden Wahlschein, 

• je einen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl (hellgelb), die Gemeinderatswahl (hellgrün), die Landratswahl 

(hellblau) und die Kreistagswahl (hellrot), 

• den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

• einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 

aufgedruckt ist, 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die 

 Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und 

 die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 

 Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 

 auszuweisen. 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 

 angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht. 

 Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 

 Nähere Hinweise zur Briefwahl sind dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu 

 entnehmen. 
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 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne 

 besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief 

 angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

Gemäß § 12 Abs. 7 Kommunalwahlordnung (KWahlO) wird darauf hingewiesen, dass wahlberechtigte Unionsbürger, 
die gem. § 26 des Bundesmeldegesetzes von der Meldepflicht befreit sind, auf Antrag in das Wählerverzeichnis für die 

Kommunalwahlen am 14. September 2025 einzutragen sind. Der Antrag ist bis zum 29. August 2025 zu stellen. 

Nach § 26 des Bundesmeldegesetzes sind von Meldepflicht befreit: 

1. Mitglieder einer ausländischen diplomatischen Mission oder einer ausländischen konsularischen Vertretung und die 

mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder, falls die genannten Personen weder die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzen noch im Inland ständig ansässig sind, noch dort eine private Erwerbstätigkeit ausüben. 

2. Personen, für die diese Befreiung in völkerrechtlichen Übereinkünften festgelegt ist. 

 

 

Gangelt, den 29. Juli 2025 

 

Gemeinde Gangelt        

Der Wahlleiter 

          

         

In Vertretung: 

Otto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 05.08.2025 vollzogen. 
 

http://www.gangelt.de/
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Wahlbekanntmachung 
 

Am 14. September 2025 
finden in Nordrhein-Westfalen 

die allgemeinen Kommunalwahlen 
statt. 

 
 
In der Gemeinde Gangelt werden hiernach die Wahl der Landrätin/des Landrats und 
der Vertretung des Kreises (Kreistag) Heinsberg sowie die Wahl des Bürgermeisters und der 
Vertretung der Gemeinde Gangelt (Gemeinderat) gemeinsam durchgeführt. 
 

1. Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde ist in 16 allgemeine Wahlbezirke (Stimmbezirke) eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 24. August 2025 übersandt werden, sind der Wahlbezirk 
(Stimmbezirk) und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 
Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein 
Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen 
Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde Bürgermeister, Fachbereich Ordnung, Soziales 
und Wahlen, Burgstraße 10, Zimmer 104, 52538 Gangelt zur Einsichtnahme aus. 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um  14:00 Uhr  
in 52538 Gangelt, Burgstraße 10 (Rathaus)  zusammen. 
 

3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks (Stimmbezirks) wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 
Die Wahlbenachrichtigung oder ein Ausweispapier sind zur Wahl mitzubringen. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler erhalten bei Betreten des Wahlraums jeweils 
einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl ausgehändigt. 
 

4. Der Wähler hat für die Bürgermeister- und die Gemeinderatswahl sowie die Landrats- und die 
Kreistagswahl jeweils eine Stimme. 
 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
 
a) für das Amt des Bürgermeisters 
b) für den Gemeinderat 
c) für das Amt des Landrats/der Landrätin 
d) für den Kreistag 
 
gekennzeichnet werden. 
 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 
a) für die Bürgermeisterwahl:    hellgelbe Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
b) für die Gemeinderatswahl:    hellgrüne Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
c) für die Landratswahl:             hellblaue Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
d) für die Kreistagswahl:            hellrote Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck   
 
Die Stimmzettel müssen von den Wählern in der Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und einzeln so gefaltet werden, dass die Stimmabgaben 
nicht erkennbar sind. 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
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Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine Hilfeleistung ist unzulässig, wenn sie unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wählers ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht. 
 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk (Stimmbezirk) sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Stören des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

5. Für die Kommunalwahlen wird ein Wahlschein ausgestellt, der im jeweiligen Wahlbezirk, für den 
der Wahlschein ausgestellt ist, gültig ist. 
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen   

• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 
oder 

• durch Briefwahl  
 teilnehmen.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen 
beschaffen: 

• einen amtlichen Wahlschein 
• einen amtlichen hellgelben Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl 
• einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel für die Gemeinderatswahl 
• einen amtlichen hellblauen Stimmzettel für die Landratswahl 
• einen amtlichen hellroten Stimmzettel für die Kreistagswahl 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 
• einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, aufgedruckt ist. 
 

Der Wahlbrief mit den dazugehörenden Stimmzetteln (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein muss so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle übersandt werden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 16:00 Uhr 
eingeht. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  
Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Umschlag genannten Stelle abgegeben werden. Die 
Wahlberechtigten können den amtlichen roten Wahlbriefumschlag innerhalb des Bundesgebietes 
über die Deutsche Post unentgeltlich einliefern. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Wer unbefugt wählt, sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch der 
Versuch ist strafbar (§107a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch). 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie 
unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, 
Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den 
Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzulässig. 
 

 
Gangelt, den 29.07.2025 
 
 
 
Gemeinde Gangelt 
Der Wahlleiter                                                                       
 
 
In Vertretung 
Otto 

 
 
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 05.08.2025 vollzogen. 

http://www.gangelt.de/
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Gangelt 

  
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 „Im Heyerfeld“ in Gangelt-Stahe im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB  
Hier: 1.) Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 „Im Heyerfeld“ gemäß  
§ 13a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden 
Fassung 
2.) Auslegungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 „Im Heyerfeld“ gemäß § 3 
Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung  
 
1.) Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 08.07.2025 beschlossen, den Bebauungsplan  
Nr. 85 in seiner 1. Änderung zu ändern.  
2.) Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.07.2025 ebenfalls beschlossen, den Entwurf der 
Bebauungsplanänderung nebst Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.  
 
Das Ziel der Planung ist zunächst die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung 
eines attraktiven Wohnflächenangebots für Seniorinnen und Senioren sowie die Förderung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen. Weitere wesentliche Planungsziele bestehen in der Wahrung gesunder 
Wohnverhältnisse und der Ausbildung eines städtebaulich geordneten Landschaftsrands sowie eines 
harmonischen Übergangs zu den bestehenden Siedlungs- und Freiraumstrukturen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem nachstehenden Kartenauszug.  

 
Auszug aus der Amtlichen Basiskarte (ABK) 
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 nebst Begründung liegt in der Zeit vom 
 

25.08. bis einschließlich 26.09.2025 
 

während der allgemeinen Dienststunden montags bis freitags von 08.15 Uhr bis 12.30 Uhr, dienstags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus der Gemeinde 
Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstr. 10, Zimmer-Nr.: 201/202, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu den Bauleitplänen schriftlich, zur Niederschrift, 
per E-Mail (info@gangelt.de) oder über den Planungs- und Beteiligungsserver der Gemeinde Gangelt unter 
dem Link www.o-sp.de/gangelt            Aktuelle Beteiligungen abgegeben werden.  

http://www.o-sp.de/gangelt


 

  

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne 
unberücksichtigt bleiben. Gemäß § 4 a Abs. 4 Satz 1 BauGB stehen während der öffentlichen Auslegung der 
Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen ebenfalls auf der Internetseite 
der Gemeinde Gangelt unter www.gangelt.de > Bauleitplanung > Aktuelle Beteiligungen zum Download 
bereit. Zusätzlich sind die eingestellten Unterlagen zu dem Bauleitplanverfahren in einem zentralen Portal 
des Landes unter der Internetseite www.uvp.nrw.de zugänglich.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 a Abs. 6 
BauGB wird darauf hingewiesen, dass bei der Aufstellung eines Bauleitplanes ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 
 
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO 
NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516)  in der zurzeit geltenden Fassung  
 
Erklärung 
Die Beschlüsse zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 „Im Heyerfeld“ werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  
Hinweise  
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit geltenden Fassung, kann eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516) in der 
zurzeit geltenden Fassung  
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufstellungs- und Auslegungsbeschlusses zum Entwurf der             
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 „Im Heyerfeld“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 08.07.2025 
überein. Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren. 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
Gangelt, 01.08.2025  
 
Willems 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 05.08.2025 vollzogen. 

http://www.gangelt.de/
http://www.uvp.nrw.de/
http://www.gangelt.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Gangelt 

  
 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Konzentrationszone für Windenergie Breberen-Nord“ in 
Gangelt-Breberen  
Hier: 1.) Aufstellungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Konzentrationszone für 
Windenergie Breberen-Nord“ gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch 
(BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung 
2.) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung  
 
1.) Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 08.07.2025 beschlossen, den Bebauungsplan  
Nr. 45 aufzuheben.   
2.) Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.07.2025 ebenfalls beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit auf der Grundlage des in der Sitzung vorgestellten Entwurfes der Bebauungsplanaufhebung 
nebst Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.  
 
Die Gemeinde Gangelt beabsichtigt, den Zielen der Landesregierung gerecht zu werden und die 
Produktion von erneuerbaren Energien zu fördern. In diesem Zusammenhang hat ein Betreiber von 
bestehenden Windenergieanlagen (WEA) nordwestlich der Ortslage Nachbarheid die Absicht vorgetragen, 
diese Anlagen zu repowern. Diese Absicht steht im Einklang mit den Grundsatz 10.2-4 des 
Landesentwicklungsplanes für das Land Nordrhein-Westfalen (LEP NRW).  
 
Demnach sollen die Regional- und Bauleitplanung das Repowering von älteren Windenergieanlagen, die 
durch eine geringere Anzahl neuer, leistungsstärkerer Windenergieanlagen ersetzt werden, unterstützen. 
Kommunale Planungsträger sollen die bauleitplanerischen Voraussetzungen schaffen, um die Repowering-
Windenergieanlagen räumlich zusammenzufassen oder neu ordnen zu können. Vor diesem Hintergrund 
hat die Gemeinde Gangelt mit der 70. Flächennutzungsplanänderung eine Rotor-Außerhalb-Regelung für 
die verfahrensgegenständliche Fläche getroffen.  
 
Darüber hinaus wird für das Plangebiet in dem in Aufstellung befindlichen sachlichen Teilplan 
Erneuerbare Energien der Bezirksregierung Köln ein Windenergiebereich vorgesehen. lnsofern wird die 
Fläche auch regionalplanerisch als besonders geeignet für die Windenergienutzung angesehen. Mit dem 
Ziel 2 ,,Planerische Höhenbeschränkungen in Windenergiebereichen ausschließen" macht die 
Bezirksregierung deutlich, dass innerhalb dieser Bereiche Regelungen zur baulichen Höhe von 
Windenergieanlagen unzulässig sind. 
 
Für den Bereich besteht derzeit noch der Bebauungsplan Nr. 45 ,,Windenergiegebiet Breberen-Nord". In 
diesem werden konkrete WEA-Standorte sowie Höhenbeschränkungen festgelegt. Der Plan steht den 
regionalplanerischen Vorgaben sowie dem beabsichtigten Repowering entgegen. lnsofern ist der 
Bebauungsplan aufzuheben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem nachstehenden Kartenauszug.  

 
Auszug aus der Amtlichen Basiskarte (ABK) 
 
Der Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 45 nebst Begründung liegt in der Zeit vom 
 

25.08. bis einschließlich 26.09.2025 
 

während der allgemeinen Dienststunden montags bis freitags von 08.15 Uhr bis 12.30 Uhr, dienstags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus der Gemeinde 
Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstr. 10, Zimmer-Nr.: 201/202, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu den Bauleitplänen schriftlich, zur Niederschrift, 
per E-Mail (info@gangelt.de) oder über den Planungs- und Beteiligungsserver der Gemeinde Gangelt unter 
dem Link www.o-sp.de/gangelt            Aktuelle Beteiligungen abgegeben werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne 
unberücksichtigt bleiben. Gemäß § 4 a Abs. 4 Satz 1 BauGB stehen während der öffentlichen Auslegung der 
Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen ebenfalls auf der Internetseite 
der Gemeinde Gangelt unter www.gangelt.de > Bauleitplanung > Aktuelle Beteiligungen zum Download 
bereit. Zusätzlich sind die eingestellten Unterlagen zu dem Bauleitplanverfahren in einem zentralen Portal 
des Landes unter der Internetseite www.uvp.nrw.de zugänglich.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 a Abs. 6 
BauGB wird darauf hingewiesen, dass bei der Aufstellung eines Bauleitplanes ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 
 
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO 
NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516)  in der zurzeit geltenden Fassung  
 
 
 

http://www.o-sp.de/gangelt
http://www.gangelt.de/
http://www.uvp.nrw.de/


 

  

Erklärung 
Die Beschlüsse zum Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Konzentrationszone für 
Windenergie Breberen-Nord“ werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Hinweise  
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit geltenden Fassung, kann eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516) in der 
zurzeit geltenden Fassung  
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufhebungs- und Beteiligungsbeschlusses zum Entwurf der             
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Konzentrationszone für Windenergie Breberen-Nord“ stimmt mit 
dem Ratsbeschluss vom 08.07.2025 überein. Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 
BekanntmVO verfahren. Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
Gangelt, 01.08.2025  
 
Willems 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 05.08.2025 vollzogen. 

http://www.gangelt.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 
             der Gemeinde Gangelt 

 
I. Wirksamwerden der 62. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gangelt 
II. Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 79 „Am grünen Wegs`chen“ in der Gemeinde Gangelt  

 
Die vom Rat der Gemeinde Gangelt am 20.05.2025 beschlossene 62. Änderung des Flächennutzungsplanes hat 
die Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 11.08.2025,           
Az.: 35.22-2025-0081367 FNP/50, gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der 
derzeit geltenden Fassung, genehmigt.  
 
Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 20.05.2025 ebenfalls den Bebauungsplan Nr. 79 „Am 
grünen Wegs`chen“ gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der 62. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Nr. 79 
ergeben sich aus den nachfolgenden Kartenausschnitten (Auszug aus der Amtlichen Basiskarte). 
 
62. Flächennutzungsplanänderung  
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 79 
 

 
 
 
 
Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB.  
 
Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan einschließlich Begründungen, Umweltberichten und 
zusammenfassender Erklärung liegen ab sofort im Rathaus der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, 52538 
Gangelt, Zimmer 201/202, während der allgemeinen Dienststunden, und zwar  
 

montags bis freitags von  8 15 - 12 30 Uhr 
dienstags von 14 00     - 16 00 Uhr 
donnerstags von 14 00  - 17 30 Uhr 

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Außerdem können die aufgeführten Unterlagen auf den Seiten des 
Planungs- und Beteiligungsservers der Gemeinde Gangelt unter dem Link http://www.o-
sp.de/gangelt/liste?rechtskraft eingesehen werden. Zusätzlich sind die eingestellten Unterlagen zu dem 
Bauleitplanverfahren in einem zentralen Portal des Landes unter der Internetseite www.uvp.nrw.de zugänglich.  
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 62. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam und der 
Bebauungsplan Nr. 79 tritt in Kraft.  
 
Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

http://www.o-sp.de/gangelt/liste?rechtskraft
http://www.o-sp.de/gangelt/liste?rechtskraft
http://www.uvp.nrw.de/
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Hinsichtlich des Bebauungsplanes Nr. 79 wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO 
NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung  
 
Erklärung 
 
Die 62. Flächennutzungsplanänderung, welche durch die Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 
11.08.2025, Az.: 35.22-2025-0081367 FNP/50, gemäß § 6 BauGB genehmigt wurde und der 
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 79 „Am grünen Wegs`chen“ im Parallelverfahren werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise  

 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit geltenden Fassung, kann eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der  
GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
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Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der 
zurzeit geltenden Fassung  

 
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung des Feststellungsbeschlusses zur  
62. Flächennutzungsplanänderung und des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 79 „Am grünen 
Wegs`chen“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 20.05.2025 überein. 
     
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren. 

 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
 
 
Gangelt, 14.08.2025   
 
Willems 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 14.08.2025 vollzogen. 
 

http://www.gangelt.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Gangelt 

 
 
I. Wirksamwerden der 70. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gangelt 

 
Die vom Rat der Gemeinde Gangelt am 20.05.2025 beschlossene 70. Änderung des 
Flächennutzungsplanes hat die Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 09.07.2025,           
Az.: 35.22-2025-0069358 FNP-50, gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. 
I S. 3634) in der derzeit geltenden Fassung, genehmigt.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der 70. Änderung des Flächennutzungsplanes ergibt sich aus dem 
nachfolgenden Kartenausschnitt (Auszug aus der Amtlichen Basiskarte). 
 
70. Flächennutzungsplanänderung „Windenergiegebiet Breberen-Nord/II“  

 
 
 
Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB.  
 
Der Flächennutzungsplan einschließlich Begründung, Umweltbericht und zusammenfassender 
Erklärung liegt ab sofort im Rathaus der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, 
Zimmer 201/202, während der allgemeinen Dienststunden, und zwar  
 

montags bis freitags von  8 15 - 12 30 Uhr 
dienstags von 14 00     - 16 00 Uhr 
donnerstags von 14 00  - 17 30 Uhr 

 
 
 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Außerdem können die aufgeführten Unterlagen auf den 
Seiten des Planungs- und Beteiligungsservers der Gemeinde Gangelt unter dem Link 
http://www.o-sp.de/gangelt/liste?rechtskraft eingesehen werden. Zusätzlich sind die eingestellten 
Unterlagen zu dem Bauleitplanverfahren in einem zentralen Portal des Landes unter der 

http://www.o-sp.de/gangelt/liste?rechtskraft
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Internetseite www.uvp.nrw.de zugänglich.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 70. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.  
 
 
Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung NRW 
(BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden 
Fassung  
 
Erklärung 
 
Die 70. Flächennutzungsplanänderung, welche durch die Bezirksregierung Köln mit 
Verfügung vom 09.07.2025, Az.: 35.22-2025-0069358 FNP-50, gemäß § 6 BauGB 
genehmigt wurde, werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise  

 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit 
geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der  
GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

http://www.uvp.nrw.de/
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Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

 
Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 
(GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung  

 
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung des Feststellungsbeschlusses zur  
70. Flächennutzungsplanänderung stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 20.05.2025 überein. 
     
 
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren. 

 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
 
 
Gangelt, 14.08.2025   
 
Willems 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 14.08.2025 vollzogen. 
 

http://www.gangelt.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Gangelt 

 
I. Wirksamwerden der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gangelt 
II. Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 88 „Bereich Freibad/Naherholungsgebiet“ in der 
Gemeinde Gangelt  

 
Die vom Rat der Gemeinde Gangelt am 20.05.2025 beschlossene 72. Änderung des 
Flächennutzungsplanes hat die Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 11.08.2025,           
Az.: 35.22-2025-0083802 FNP/50, gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) in der derzeit geltenden Fassung, genehmigt.  
 
Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 20.05.2025 ebenfalls den Bebauungsplan 
Nr. 88 „Bereich Freibad/Naherholungsgebiet“ gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als 
Satzung beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes und des 
Bebauungsplanes Nr. 88 ergeben sich aus dem nachfolgenden Kartenausschnitt (Auszug aus der 
Amtlichen Basiskarte). 
 
72. Flächennutzungsplanänderung  

 
 
 
Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB.  
 
Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan einschließlich Begründungen, 
Umweltberichten und zusammenfassender Erklärung liegen ab sofort im Rathaus der Gemeinde 
Gangelt, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, Zimmer 201/202, während der allgemeinen 
Dienststunden, und zwar  
 

montags bis freitags von  8 15 - 12 30 Uhr 
dienstags von 14 00     - 16 00 Uhr 
donnerstags von 14 00  - 17 30 Uhr 
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zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Außerdem können die aufgeführten Unterlagen auf den 
Seiten des Planungs- und Beteiligungsservers der Gemeinde Gangelt unter dem Link 
http://www.o-sp.de/gangelt/liste?rechtskraft eingesehen werden. Zusätzlich sind die eingestellten 
Unterlagen zu dem Bauleitplanverfahren in einem zentralen Portal des Landes unter der 
Internetseite www.uvp.nrw.de zugänglich.  
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 72. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam und 
der Bebauungsplan Nr. 88 tritt in Kraft.  
 
Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Hinsichtlich des Bebauungsplanes Nr. 88 wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung NRW 
(BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden 
Fassung  
 
Erklärung 
 
Die 72. Flächennutzungsplanänderung, welche durch die Bezirksregierung Köln mit 
Verfügung vom 11.08.2025, Az.: 35.22-2025-0083802 FNP/50, gemäß § 6 BauGB 
genehmigt wurde und der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 88 „Bereich 
Freibad/Naherholungsgebiet“ im Parallelverfahren werden hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.o-sp.de/gangelt/liste?rechtskraft
http://www.uvp.nrw.de/
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Hinweise  

 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit 
geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der  
GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

 
 
 
 
 
 
Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 
(GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung  

 
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung des Feststellungsbeschlusses zur  
72. Flächennutzungsplanänderung und des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 88 
„Bereich Freibad/Naherholungsgebiet“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 20.05.2025 
überein. 
     
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren. 

 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
Gangelt, 14.08.2025   
 
Willems 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 14.08.2025 vollzogen. 
 

http://www.gangelt.de/
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